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VwRallg

Rechtssatz

Der VfGH ist in seinem Erkenntnis vom 28. Juni 2017, V 4/2017, von seiner bisherigen Rechtsprechung zu Art. 89 B-VG

und Art. 139 Abs. 3 bzw. Art. 140 Abs. 3 B-VG, wonach nicht gehörig kundgemachte Verordnungen von den Gerichten

auch ohne Anfechtung vor dem VfGH von vornherein nicht anzuwenden sind, abgegangen. Er vertritt nunmehr die

Au assung, dass auch Gerichte gesetzwidrig kundgemachte Verordnungen anzuwenden haben und diese, wenn sie

Bedenken gegen ihre rechtmäßige Kundmachung haben, vor dem VfGH anzufechten haben; bis zur Aufhebung durch

den VfGH sind sie für jedermann verbindlich (vgl. VwGH 31.1.2018, 2017/15/0038).
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